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AUCH EIN STAND0

In Korea macht jeder, was er will:
Herr Syngman Rhee läht zu Zehntausenden

Gefangene laufen, die er häfte
verwahren und bewachen sollen, die
Kommunisten füllen planmähig ihre
Bestände auf und brechen damit den
Waffenstillstand, und auch die Amerikaner,
behaupten die Kommunisten, sündigen
massiv in ähnlicher Weise. Und in diesem

heillosen asiatischen Durcheinander
von weltpolitischem Ausmafj soll sich
nun der Chef der schweizerischen Mission

ausgerechnet an das auch zu Hause
oft genug vergessene oder umgangene
Dienstreglement halten. Ist es da nicht
verständlich, dah er seine Schicksalsgenossen,

die sich durch die bereits
offenbar gewordenen Zweifel am Erfolg
der Mission erniedrigt fühlen, selbst
erhöht und überdies eigenhändig sich
zum amerikanischen General um-uni-
formiert? Welcher Spektakel darob in

unserer Presse Seien wir doch nicht so
kleinlich. Oder soll damit etwa das
nachträgliche Unbehagen über die
voreilige Teilnahme an einem unerfreulichen

politischen Abenteuer beschwichtigt
werden? «Nein», wird man erwidern,

« la democratie, c'esf la discus-
sion » Doch wenn das alles wäre, was

die Demokratie von andern Staatsformen

unterscheidet, dann würde sie sich
in nichts von diesen unterscheiden.
Denn auch anderswo wird <diskutiert>,
und wie

Unter dem schon efwas zum Cliche
erstarrten Begriff der <geistigen
Landesverteidigung) besteht bei uns immer
noch eine recht kostspielige Institution,
die eigens geschaffen wurde, um durch
die Versorgung unserer Zeitungen mit
nahrhafter einheimischer Kost
unerwünschte ausländische Einflüsse auf
unsere Presse fernzuhalten. Eine
ausgezeichnete Einrichtung, zumal auf diese
Weise gleich noch schweizerischen
Schriftstellern und Journalisten honorierte

Artikel abgenommen werden können.

Der hohen Bedeutung dieser
vaterländischen Aufgabe isf natürlich auch
die Höhe der Verwaltungskosfen voll
gewachsen, betragen diese doch, durch
reichliche Subventionen noch gedüngt,
gut und gern das Doppelte der vergüteten

Autorenhonorare. Und über allem
thront, als einer der drei Tätschmeister
dieser Insfifution zur Abwehr
unerwünschter ausländischer Einflüsse auf
unsere Presse der geschäftsführende
Chef-Redaktor eines mächtigen
amerikanischen Zeitungstrusts. Obschon der
geneigte Leser etwas merkt, ist er durchaus

nicht verstimmt, bewundert er doch
so viel Tüchtigkeif. Claudius

Bei Nachbars geht es drollig zu
hei ja!

Der Bonner Bundeshausdirektor hat für
die Amfsgehilfen des Bundeshauses eine
Kleiderordnung erlassen. Zur Uniform
gehören weih,e Handschuhe und weifte
Hemden mit steifen Kragen. Die
Aufsichtsbeamten haben dafür zu sorgen,
dah die Amtsgehilfen - zu ihnen rechnet
man auch den Türhüter, den Präsidentendiener

und den Meldedienstsfab - zu
jeder Plenarsitzung ein frisches Hemd
und einen ebenso frischen Kragen
anlegen. Zur «repräsentativen Uniform»,
bestimmte der Direktor, gehöre auch
einheitliches Schuhwerk, Und zwar werden

die Amtsgehilfen mit hohen
schwarzen Schnürstiefeln ausgestaftef
Anno 1953 hohe schwarze Schnürstiefel!
Ein Glück, dafj keine weiblichen Wesen
dazu verurteilt sind, im Bundeshaus als

Amfsgehilfinnen Dienst zu tun. Sonst
wäre ihnen im Rahmen dieser «neuzeitlichen»

Kleidervorschriften der Schnürleib

aus Grohmutters und der Fauxcul
aus Urgrohmutters Zeiten sicher gewesen.

& Pietje

Nach einem Zeitungsbericht muhten
am Münchener Oktoberfest nicht
weniger als 150 Kinder gehütet werden,
bis deren Elfern wieder nüchtern waren
und sich ihrer Spröhlinge erinnerten.

Hätte man nichf besser die Elfern
gehütet?
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